
BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

vom 10. Mai 2011 

betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2009 

(2011/555/EU, Euratom) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, 

— unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009 ( 1 ), 

— in Kenntnis der Jahresrechnung der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010) 963 — 
C7-0211/2010) ( 2 ), 

— in Kenntnis der endgültigen Rechnungsabschlüsse der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats 
für das Haushaltsjahr 2009, 

— in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der Entlastung für das Haus
haltsjahr 2008 (KOM(2010) 650) und der diesem Bericht beigefügten Arbeitsdokumente der Dienst
stellen der Kommission (SEK(2010) 1437 und SEK(2010) 1438), 

— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 2. Juni 2010 mit dem Titel „Managementbilanz der 
Kommission 2009 — Synthesebericht“ (KOM(2010) 281), 

— in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im Jahr 2009 
durchgeführten internen Prüfungen (KOM(2010) 447) und des diesem Bericht beigefügten Arbeitsdoku
ments der Dienststellen der Kommission (SEK(2010) 994), 

— in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss 2009 der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats, zusammen mit den Antworten der Agentur ( 3 ), 

— in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union vorgelegten Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Recht
mäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge ( 4 ), 

— in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 15. Februar 2011 zu der den Exekutivagenturen zur 
Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilenden Entlastung (05893/2011 
— C7-0054/2011), 

— gestützt auf die Artikel 274, 275 und 276 des EG-Vertrags, Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union, die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union sowie die Artikel 179a und 180b des Euratom-Vertrags, 

— gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 5 ), geändert durch 
die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 des Rates ( 6 ) und die Verordnung (EG) Nr. 1525/2007 des 
Rates ( 7 ), insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147,
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— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung 
des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschafts
programmen beauftragt werden ( 1 ), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 3, 

— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 2004 
betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben 
bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden ( 2 ), insbesondere auf Artikel 66 
Absätze 1 und 2, 

— unter Hinweis auf den Beschluss 2008/37/EG der Kommission vom 14. Dezember 2007 zur Einsetzung 
der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für die Verwaltung des spezifischen Gemeinschafts
programms „Ideen“ auf dem Gebiet der Pionierforschung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des 
Rates ( 3 ), 

— gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses sowie der Stellungnahmen der anderen betei
ligten Ausschüsse (A7-0134/2011), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische 
Union den Haushaltsplan ausführt und Programme verwaltet, und zwar gemäß Artikel 317 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten in eigener 
Verantwortung und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats Entlastung zur Ausführung des 
Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der Beschlüsse betreffend 
die Entlastung zur die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushalts
jahr 2009, Einzelplan III — Kommission und Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss zusammen mit dem Beschluss betreffend die Entlastung 
zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzel
plan III — Kommission, sowie der als integraler Bestandteil dazugehörigen Entschließung dem Direktor 
der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof der 
Europäischen Union und dem Rechnungshof zu übermitteln und die Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

Der Präsident 

Jerzy BUZEK 

Der Generalsekretär 

Klaus WELLE
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